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Kurzinformationen

• Anlässlich des Weltkindertages hat 
der BfDI einen neuen Flyer für Eltern 
mit Empfehlungen zum Datenschutz 
ihrer Kinder bei der Nutzung von 
Smartphones, Social Media oder 
Games erstellt. Ein QR-Code bzw. 
Link im gedruckten Flyer führt auf 
die Online-Version mit ausführlichen 
Informationen und Hinweisen zu 
zwölf verschiedenen Themen. Mehr 
Informationen finden Sie unter https://
www.bfdi.bund.de/flyer-kinderschutz

Termine

 → 18. Oktober 2022 
Politisches Forum des BfDI „Mein Auto! 
Meine Daten?“ in Berlin

 → 03. November 2022 
Symposium des BfDI „Forschung mit 
Gesundheitsdaten - Herausforderungen 
im Zeichen der Datenschutz-Grundver-
ordnung“ in Berlin

 → 22.-24. November 2022 
104. Datenschutzkonferenz in Bonn
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Roundtable der G7-Datenschutzbehörden 
Freier Datenverkehr braucht Vertrauen

Unter Vorsitz des BfDI fand Anfang September der G7-Roundtable der Datenschutzbehörden 
in Bonn statt. Im Rahmen dieses Treffens diskutierten die Leitungen der G7-Aufsichtsbehörden 
zusammen mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, der Vorsitzenden des Europäischen 
Datenschutzausschusses und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, wie der stetig 
zunehmende grenzüberschreitende Datenverkehr mit Datenschutz in Einklang gebracht werden 
kann.

Arbeitsschwerpunkte waren das Konzept eines 
freien und vertrauensvollen Datenflusses, den 
sogenannten „Data Free Flow with Trust“ 
(DFFT), sowie der Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zu Perspektiven von 
internationalen Datenräumen. Das hierzu 
verabschiedete Communiqué 2022 betont, 
dass zur Förderung von DFFT insbesondere 
die Einhaltung demokratischer Werte und 
Rechtsstaatlichkeitsstandards gehören. Damit 
einher geht die Beschränkung des staatlichen 
Zugriffs auf privat gespeicherte Daten auf ein 

in einer demokratischen Gesellschaft notwendiges und verhältnismäßiges Maß. Im Mittelpunkt 
der Diskussionen zu DFFT stand auch, Elemente der Angleichung zwischen bestehenden 
Regulierungsansätzen und Transferinstrumenten (wie z. B. Standardvertragsklauseln, 
Zertifizierungen und Verhaltensregeln) zu ermitteln, um deren Interoperabilität zu fördern. 

Der Roundtable ist Teil des Programmes der deutschen G7-Präsidentschaft:  
Die G7-Digitalministerinnen und -minister hatten im Mai 2022 einen „Aktionsplan“ zur Förderung 
der regulatorischen Zusammenarbeit im Rahmen von DFFT verabschiedet. 2023 werden die 
Diskussionen G7-Datenschutzbehörden unter japanischem Vorsitz fortgeführt.

Weiterführende Infos 

Pressemitteilung des BfDI mit Link zum Communiqué:

Weiterlesen →

Der G7-Roundtable der Datenschutzbehörden traf sich erstmals in 
Präsenz 
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Bundestransparenzgesetz und 
Digitalisierung
Informationsfreiheit als elementares demokratisches Teilhaberecht

Das Recht auf Informationszugang bei öffentlichen Stellen ist heute wichtiger denn je. Die 
Demokratie als Staatsform steht unter Druck, populistische Strömungen erhalten in Europa 
beständig Zulauf. Dem muss Offenheit entgegensetzt und politisches Handeln nachvollziehbar 
sowie vertrauenswürdig gestaltet werden. Transparenz ist hier ein wichtiges Werkzeug. 

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Informationsfreiheitsgesetz 
zu einem Transparenzgesetz weiterzuentwickeln. In einem ersten Schritt sollte der 
Informationsfreiheit Verfassungsrang gegeben werden. Der Gesetzgeber muss ein klares Signal 
senden und dieses elementare demokratische Teilhaberecht aufwerten. 

Ein Bundestransparenzgesetz kann nur gemeinsam mit der Digitalisierung der Verwaltung 
gedacht werden. Im Sinne von „Informationsfreiheit by Design“ müssen Behörden die 
Anforderungen des schnellen und reibungslosen Informationszugangs von Anfang an in die 
Gestaltung der IT-Systeme und der organisatorischen Prozesse einbeziehen. 

Konkret bedeutet das: Behörden planen ihre Abläufe und Strukturen so, dass die 
Informationsbereitstellung innerhalb kürzester Zeit möglich ist, beispielsweise durch das 
Klassifizieren von Informationen bei deren Erstellung. Digitalisierte Informationsbestände lassen 
sich ohne großen Zeitaufwand durchsuchen. Die Beratungs- und Kontrollpraxis zeigt, dass nicht 
wenige Behörden noch immer die klassische Papierakte führen. 

Jetzt ist die Chance, für ein modernes, wegweisendes Gesetz, mit dem Deutschland auch in 
Europa Maßstäbe setzen könnte.

Weiterführende Infos

Mehr zum Themenbereich Informationsfreiheit finden Sie hier: 

Weiterlesen →
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Die Zentrale Anlaufstelle (ZASt) – 
Arbeiten im Spannungsfeld
Deutscher Föderalismus trifft auf Europa

Als größter Mitgliedstaat und maßgebliche Keimzelle des modernen Datenschutzrechts trägt 
Deutschland eine besondere Verantwortung für die Verwirklichung des europäischen 
Datenschutzes. 

In Deutschland existiert – in dem Ausmaß 
europaweit einmalig – ein föderales System 
der Datenschutzaufsicht mit voneinander 
unabhängigen Aufsichtsbehörden des 
Bundes und der 16 Länder, wobei in Bayern 
die Datenschutzaufsicht nochmals auf zwei 
eigenständige Behörden aufgeteilt ist. Hinzu 
kommen weitere Aufsichtsbehörden für den 
Rundfunk und im kirchlichen Bereich. 

Damit die Zusammenarbeit mit den 
europäischen Partnerbehörden reibungslos 
funktioniert, bedarf es einer koordinierenden Stelle – der Zentralen Anlaufstelle (ZASt). Diese 
ist beim BfDI angesiedelt, organisatorisch aber von diesem getrennt. Die ZASt handelt im 
gemeinsamen Interesse der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Sie 
steuert den Informationsfluss von und nach Europa und unterstützt bei der gemeinsamen 
deutschen Positionierung im Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA). Mit dem Föderalismus 
geht naturgemäß ein erhöhter innerstaatlicher Abstimmungsbedarf einher. Hier haben sich die 
deutschen Aufsichtsbehörden und die ZASt über Jahre in vertrauensvoller Zusammenarbeit auf 
effektive Prozesse geeinigt und sprechen dadurch mit einer kraftvollen Stimme. 

Dieser Erfolg beruht jedoch auf interpretationsbedürftigen nationalen Rechtsgrundlagen und 
hängt vom fortbestehenden guten Willen der Beteiligten ab. In Sachen Datenschutz ist 
Deutschland ein wichtiger Impulsgeber in Europa, jedoch mit hohem Abstimmungsbedarf. 

Weiterführende Infos 

Informationen zur ZASt: 

Weiterlesen →

Vertrauensvolle Zusammenarbeit auf deutscher und EU-Ebene
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Mein Auto! Meine Daten?
Über den Umgang mit und Zugriff auf Fahrzeugdaten

Die Bundesregierung will den Entwurf für ein Mobilitätsdatengesetz vorlegen. Dabei wird es 
auch um den Zugriff auf in Fahrzeugen generierte Daten gehen, um etwa die Verkehrssicherheit 
zu erhöhen, aber auch um Mobilitätsdienste zu ermöglichen. Jedoch sollte es auch um Fragen 
der Selbstbestimmung und Kontrolle für die Betroffenen gehen. Zum Thema „Zugang zu 
Fahrzeugdaten, -funktionen und -ressourcen“ hat die Europäische Kommission von Ende März 
bis Anfang August 2022 ein Konsultationsverfahren durchgeführt, das unter anderem 124 
Unternehmen, Unternehmens- und Wirtschaftsverbände für eine Stellungnahme genutzt haben. 

Die Diskussion im politischen Raum kreist um die Frage, ob dieser Zugang über ein Hersteller-
Backend oder über einen Datentreuhänder erfolgen soll. Die realexistierende Entwicklung 
bei den Herstellern geht in Richtung der auch bei Teilen der Kommission bevorzugten 
Applikationsplattform im Fahrzeug, bei der in dessen Infotainment-System Apps aus einem App-
Store eingebettet werden können. 

Aber für welche Anwendungsfälle ist ein Zugang über ein Backend und für welche Fälle über eine 
Applikationsplattform im Fahrzeug sinnvoll? Wie behalten Fahrzeugnutzende dabei die Kontrolle 
über ihre personenbezogenen Daten? Wie kann dieser Zugang sicher gestaltet werden? Um diese 
und andere Fragen geht es beim Politischen Forum des BfDI in Berlin am 18. Oktober 2022 ab  
18 Uhr in den Räumen der Saarländischen Landesvertretung. Eine Anmeldung ist möglich unter: 
anmeldung@bfdi.bund.de

Weiterführende Infos

Mehr zum Politischen Forum: 

Weiterlesen →

EU-Konsultationsverfahren und Stellungnahmen:

Weiterlesen →
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